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R E C H T

Grenzen gebührenfinanzierter Telemedien

Die rechtswissenschaftliche Dissertation setzt sich kri-
tisch mit der durch den 12. RfÄndStV in Kraft gesetzten 
Rechtslage zu Telemedien der öffentlich-rechtlichen Ver-
anstalter unter vergleichender Betrachtung des briti-
schen „Public Value Tests“ auseinander. Dabei legt die 
Autorin mit überzeugender Strukturierung zunächst das 
Spannungsfeld aus den neuen marktfreien und unbe-
schränkten Internetmedien gegenüber der von Ressour-
cenknappheit geprägten Regulierungsintention beim 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk dar, ehe eine rechtshis-
torische Abarbeitung der Vorgeschichte des 12. RfÄndStV, 
insbesondere zum EU-Beihilfeverfahren folgt.

Im Mittelpunkt steht freilich die präzise Analyse des 
öffentlich-rechtlichen Telemedienangebots im Hinblick 
auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, insbeson-
dere der §§ 11d ff. RStV. Diskutabel erscheint gerade vor 
dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung dabei der 
Abgrenzungsversuch vergleichbarer Telemedien vom 
Rundfunk allein über die Meinungsbildungsrelevanz 
(S. 34). Dies beeinträchtigt jedoch nicht die hohe Quali-
tät der Arbeit, die auf der Grundlage einer genauen Phä-
nomenologie aktueller öffentlich-rechtlicher Teleme-
dienangebote diese im Hinblick auf die Rechtskonformi-
tät rechtsmethodisch sauber seziert. Auch im Hinblick 
auf den Drei-Stufen-Test und die Transparenz und Ob-
jektivität der nachgerade schizophren-selbstregulativen 
Prüfinstanzen zieht die Autorin ein negatives Fazit und 
legt erheblichen Novellierungsbedarf offen. 
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Daten- und Identitätsschutz 

Nach mehreren bereits 2010 erschienenen Fachaufsätzen 
zur rechtlichen Beleuchtung des Cloud Computing liegt 
nun ein Sammelband von Beiträgen eines Symposiums 
der Arbeitsgruppe Identitätsschutz im Internet e. V. und 
des BSI aus dem Jahr 2011 vor. Umfasst der Band in den 
Teilen 2 und 3 Sicherheitsfragen im Zusammenhang mit 
E-Commerce und E-Government, so steht – auch umfang-
mäßig – die Auseinandersetzung mit Rechtsfragen des 
Cloud Computing im ersten Buchteil mit fünf Beiträgen 
im Mittelpunkt.

Dabei wird die Leserschaft auch hinsichtlich der 
phänomenologisch-technischen Grundlagen des Cloud 
Computing nicht alleingelassen, sondern im einführen-
den Beitrag von Schwenk in eine systematische Differen-
zierung des Cloud Computing sowie die grundlegenden 
Technologien und Funktionsweisen eingeführt. Beson-
ders angeraten für den Einstieg in Rechtsfragen sei der 
Beitrag von Borges und Brennscheidt, der nicht nur da-
tenschutzrechtliche Fragestellungen, sondern auch Haf-
tungsfragen, Urheberrecht sowie Vertragsrecht und -ty-

pologie beleuchtet. Hier gelingt eine Sensibilisierung der 
juristischen Leserschaft für einen umfassenden Blick auf 
das Thema. Fokussiert werden freilich – wie auch in den 
Beiträgen von Hansen und von Eckhardt – datenschutz-
rechtliche Fragestellungen. Besonders beifallwürdig sind 
die zukunftsweisenden Ausführungen Schneiders im 
Hinblick auf eine Novellierung des nachgerade antiquiert 
anmutenden und dringend reformbedürftigen Daten-
schutzrechts. 

Prof. Dr. Marc Liesching

Film und Filmrecht zwischen 1919 und 1939

Der etwa 60 Seiten umfassende geschichtliche Abriss zur 
Entwicklung des Films als logische Folgeinnovation nach 
Fotografie und Elektrizität ist vor allem in rechtshistori-
scher Hinsicht gewinnbringend und schließt insoweit 
eine Lücke in der fachliterarischen Aufarbeitung der Me-
dienrechtsgeschichte. Die reine Geschichtsphänomeno-
logie insbesondere um die Entstehung des Films steht 
nicht im Fokus der Arbeit, was an kleineren Ungenauig-
keiten in der gleichwohl summarisch erfolgten Abhand-
lung zu sehen ist. Die Feststellung etwa, dass „bis zum 
Jahr 1895 auf deutschem Gebiet keine Filmzensur statt-
gefunden“ hätte (S. 22), erklärt sich schlicht daraus, dass 
erst im März dieses Jahres die Brüder Auguste und Lou-
is Lumière (nicht „der Franzose Lumiére“, S. 12) in Frank-
reich die erste öffentliche Filmvorführung veranstalte-
ten. In Deutschland gab es weder vor noch in 1895 Film-
vorführungen.

Gelungen ist die exakte und mit vielen Bezugspunk-
ten zur heutigen Rechtslage erfolgende Darstellung der 
Entwicklung des Filmrechts. Die Autorin gliedert ihren 
Text nachvollziehbar in die Zeitabschnitte von 1919 bis 
1929 (Teil A) sowie 1930 bis 1939 (Teil B), ehe sie im 
Anhang einschlägige Gesetzestexte im Wortlaut wie ins-
besondere das Lichtspielgesetz von 1920 folgen lässt. Die 
Abweichung der Zeitengliederung von der rechtshisto-
risch üblicheren Zäsur der Machtergreifung Hitlers in 
1933 wird durch die bereits 1930 feststellbare Politisie-
rung der Filmwirtschaft nachvollziehbar legitimiert. 
Rechtsthematisch steht neben Jugendschutz und Zensur 
vor allem die Entwicklung bzw. Anwendung des Urhe-
berrechts auf das neue Medium Film im Mittelpunkt des 
Buches. Ackermann gelingt vor allem in Teil A in hervor-
ragender Weise die Darstellung der rechtlichen Heraus-
forderungen für das junge demokratische Regulierungs-
system, wie sie sich aus der Innovation und Diffusion des 
Films ergaben. Das Werk vermittelt so medienrechtliches 
Hintergrundwissen, das zum umfassenden Verständnis 
heutiger Bestimmungen insbesondere zum Jugend-
schutz- und Urheberrecht beiträgt.
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